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Als Verteidiger von Irmgar:d !·!öllerinformiere .ichüber

- den Hungerstreik von Irmgard HÖller

- die Ladu:1g von Irmgar9_ Höll~:E. vor dem Unte:r.3uchuncrsauss:::!:.ußd2S

Lal}.dtagesvon Bade.r;,-~·lÜrttemb8r<J 0, •• :

1.1 Seit dem 8.August 1977, d.h. seit ,;p~onatcn (mit Unter.-J:xce

chung von 4 Tagen Anfang Sept.), befindet sich I.M6llerin

absoluter Einzelhaft, isoliert von Mityefangenen - ohne

Teilnahme an einer Gemeinschaftsveranstaltung, mit Einzel-

'·hofgang.

1.2 Seitdem hat sie außer einem Gespräch mit ihrer Hutter am

25.11.77 (bisher ist lediglich noch ein Gespräch mit ihrer~
Schwester bewilligt worden) nur mit Beamten, Ärzten und

Rechtsanwälten sprechen können.

1.3 Seit dem 18.10.77 befindets·;.ch I.r.löllerunter Dauerbm-ia

chung: bis zum 18.11.77 war in ihrer (Krankenhaus-) Zelle

Tag und Nacht eine Beamtin am'lesend; seit dem 19.11.77. ,

wurde sie ununterbrochen durch die geöffnete ZellentUrk~ap-

pe beobachtet; Z.Z. wird sie alle 5 Minunten durch die rnit

einern Tuch verhängte Klappe beobachtet.

1.4. Um ihrer physisChen und psychischen Zerstörung durch diese

Haftsituation zu begegnen, sah sie sich gezwungen, trotz

ihres Gesundheitszustandes, zum letzten Mittel eines Ge-

fangenen zu greifen: seit dem 19.11.77, a~so SC1t 2 ~oc~en

befindet sie sich im Hungerstreik. Sie will errcic}len, daß

ihr ermöglicht wird, mit der ebenfalls in S~amrnhcim un~cr-
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Absohrift

gebraohten Verena Becker zusammensein I
• I. M6ller hatte bereits in den Wochen Tor dem 8.8.77 häufig

UmschluS m1t Verena Becker;

- Die Leitung der Vollzugsanstalt stuttgart-Stammheim strebt

41e gemeinsame Teilnahme von Irmgard M6l1er und Verenp..Becker

&n den Gemeinschaftsveranstal,tungen der Frauenabteilung an;

•• 4ie Leitung der Vollzugsanstalt Stuttgart - Stammheim prakti

seirt bereits die Teilnahme T. V. Beoker an den Gem~inBchafts

.Teranstal tungen ;

- Die Strafkammer 6 des Lan~gerichts Heidelberg hat durch Be

sohluß vom 20.11.77 die Teilnahme von I. Maller an den Ge

meinsohatfsveranstaltungen angeordnet - mit der Maßgabe, daß

ein Zusammentreffen mit Personen, die gemäß §129, 129a StGB

beschuldigt werden, ausgeschlossen ist;

••Die Leitung der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim führt

diese Anordnung nicht aus, da sle der Auffassung tit, daß

aus Anstaltstechnischen Gründen elne getrennte Teilnahme von

I. M6l1er und V. Becker an Gemeinschftsveranstaltungen

nicht möglich sel.

- Dies führt dazu, daß sich für Irmgard Möller nichts ändert -

- oder aber, daß sie eventuell in eine andere Anstalt verlegt

wird. Dies aber wUrde bedeuten, daß die früher bereits

praktizierte und die heute bereits von der Vollzugsanstalt wiedeI

geübte. bww. auch für Irmgard Möller angestrebte Mö~llchkeit

einer gemeinsamen Haft mit Verena Becker fUr unabsehbare

Zeit zugeSChüttet werden wUrde.

_ Irmgard Möller lehnt eine Verlegung ab und ist entschlossen,

notfalls zusätzlich noch in den Durststreik zu treten. wenn

der von der Vollzugsanstalt angestrebte gemeinsame straf

vollzug mit Verena Beoker nicht durohgeführt werden s~llte.·

~ .,'1. In di(;~f''':"Situation hat der Untersuohungsau88ohuß

.Vorfälle in der Vollzugsanstalt- stuttgart-stammhe1m" des

Landtags von B.W. !rmgard Möller als Zeugin zum 5.12.77

geladen - zur Vernehmung in nicht-öffentlioher Sitz~g

in den "Räumen der BesuchsUberwaohung der Vollzugsanstalt

stuttgart-Stammheim" .'
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Irmgard !-1cllersieht darin eine Fortsetzung ihrer. AbschirmU1~

von der Außenwelt.

Die Verteidigung ist der Auffassung, daß die 'Geheimnisse

'von ~,~amrnheim',ausgerechnet durch eine geheime Sitzung•...

in Sfammheim nicht aufgeklärt werden können.

2.~ Irmgard Möller erkl~~t, daß sie nicht bereit ist,in einer
, .

·nicht-öffentlichen Sitzung auszcisagen.

2.3 ~~mgar~ M~ller ,er~l~rt jedoch gleichzeitig, daß sie

..bere'it ist, umfassend zu den ihr bekannten Tatsachen und

UIQständenals Zeugin auszusagen, wenn die öffentlichkeit

der Sitzung gewährleistet ist.
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